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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.02.1972

Norm

StGB §105 A1

Rechtssatz

Nicht nur eine den Willen des Opfers beugende Gewaltanwendung (vis compulsiva), sondern auch eine gewaltsame

Einwirkung, durch welche der Wille des Opfers ausgeschaltet und dieses handlungsunfähig gemacht wird (vis absoluta),

ist bei Vorliegen der sonstigen Tatbestandsvoraussetzung geeignet, das Verbrechen der Erpressung nach § 98 lit a StG

(nunmehr Nötigung nach § 105 StGB) zu verwirklichen.
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